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18. Verordnung: Festseczung der Richtsätze in der Sozialhilfe. 
14. Verordnung: Festsetzung des Benützungsentgeltes für Obdachlosenherbergen. 

18. 1. für den Alleinunterstützten . . . . . . . 473 S 

Verordnung der Wiener Landesregierung 2. für den Hauptunterstützten ........ 612 S. 
vom 27. Feber. 197~ b~treffend .die. Fest- (3) Durdi den Zusdilag sind insbesondere der 

Setzung der R1dttsatze m der Sozialhilfe Heizbedarf, der durdisch.nittlidie Mietbedarf und 

Auf Grund der §§ 13, 16 und 17 des Wiener 1 anderer individueller Sonderbedarf im ~ahm~n 
Sozialhilfegesetzes vom 19. Dezember 1972 1 des Lebensunterhaltes gedeckt und es sind h1e
LGB1. für Wien Nr. 11/1973, wird verordnet: ' 1 für. - abgesehen von Ausnah?1efällen - keine 

weiteren Geld- oder Sachleistungen zu ge-
Ridttsätze für den Lebensunterhalt währen. 

§ 1. Die Riditsätze für -Geldleistungen zur 
Sidierung des Lebensunterhaltes werden mit 
folgenden monatlichen Beträgen festgesetzt: 

1. für den Alleinunterstützten 1317 S 

2. für den Hauptunterstützten . . . . . . 1284 S 

3. für den Mitunterstützten 
a) ohne Ansprudt auf Familien-

beihilfe ............ „ . . . . . 659 S 
b) mit Ansprudi auf Familien-

beihilfe ......... „ . . . . . . . . 369 S. 

§ 2. Zu dem im § 1 Z. 3 lit. b bezeichneten 
Riditsatz ist die Familienbeihilfe auf Grund des 
Familienlastenausgleidtsgesetzes 1967, BGBl. 
Nr. 376, zu gewähren. 

§ 3. (1) Bei Beziehern monatlich wiederkehren
der Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes 
(Dauernozialhilfebezieher), eile blind oder 
schwerst sehbehindert sind und keine ent
sprechende Leistung aus der Kriegsopferversor
gung beziehen {Zivilbl.inde), i~ gemäß § 13 Abs. 4 
des Sozialhilfegesetzes der Riditsatz um 200 S 
zu überschreiten. 

(2) Bei Anwendung des § 13 Abs. 5 des 
Sozialhilfegesetzes darf der Richtsatz um höch
stens 20 v. H. unterschritten werden. 

§ 4. (1) Bei Dauersozialhilfebeziehern, die das 
65. Lebensjahr bei Männern, das 60. Lebens
jahr bei Frauen überschritten haben oder für 
mindestens ein Jahr erwerbsunfähig sind, ist der 
nicht durch den Riditsatz gedeckte Bedarf im 
Rahmen des Lebensunterhaltes durdi einen Zu
schlag zum Richtsatz pauschal abzudecken. 

{2) Die Höhe des Zuschlages beträgt einschließ.. 
lidt 30 S Wohnbeihilfe 
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§ S. ( 1) Bei anderen als in § 4 Abs. 1 ge
nannten Sozialhilfebeziehern ist der nicht durch 
den Richtsatz gedeckte Bedarf im Rahmen des 
Lebensunterhaltes durdi zusätzlidie Geld- oder 
Sadileistungen zu decken, deren Ausmaß nadi 

! den Er!ordernissen des einzelnen Falles zu be
messen ist. 

(2) Der Mietbedarf ist durdi eine Mietbeihilfe 
zu decken. Die Mietbeihilfe ist all ein unter
stützten oder hauptunterstittzten Sozialhilfe
beziehern in der Höhe des tatsächlichen Miet
zinses zu gewähren, soweit die Wohnung des 
Sozialhilfebeziehers einen angemessenen Wohn
raumbedarf nidit übersteigt, und nur im Aus
maß des auf den einzelnen Sozialhilfebezieher 
entfallenden Mietzinsanteiles. 

§ 6. ( 1) Den in Anstalten oder Heimen 
untergebradtten Hilfesuchenden über 15 Jahren 
ist nach Maßgabe der folgenden Absätze ein 
Taschengeld zur Deckung kleinerer persönlicher 
Bedürfnisse zu sichern. 

(2) Hilfesuchenden, die über ein eigenes Ein
kommen verfügen, sind als Tasdiengeld 20 v. H. 
ihres Einkommens zu sichern. Die Bestimmungen 
des § 324 Abs. 3 ASVG werden hiedurch nicht 
berührt. 

(3) Hilfesudienden, die bei Aufnahme in die 
Anstalt oder das Heim Dauersozialhilfebezieher 
waren, ist ein Taschengeld in der Höhe von 
150 S monatlich zu gewähren. Dieser Betrag ist 
14mal jährlich zu leisten. 

Riditsätze für die Krankenhilfe und die Hilfe 
für werdende Mütter und Wödtnerinnen 

§ 7. Die Einkommensriditsätze für die Ge
währung der in § 16 Abs. 1 Z. 1 und 2 und 
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